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Thüringer Transparenzgesetz (ThürTG):
Ihr Antrag nach § 9 ThürTG vom 24.03.2021 - Betreff: Übersendung „ der 
Termine der bisherigen Sitzungen (in Präsenz oder über Videokonfe-
renz), die zugehörigen Tagesordnungen und die Protokolle der Sitzun-
gen des wissenschaftlichen Beirats zum Pandemie –Management“

Sehr geehrter Herr █████ ,

die Prüfung Ihres Antrages hat ergeben, dass die von Ihnen begehrten Infor-
mationen bezgl. des wissenschaftlichen Beirates der Landesregierung nicht 
im Rahmen der Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Verwaltungsaufgaben zu-
stande  gekommen  sind,  sondern  vielmehr dem gubernativen Aufgabenbe-
reich unterfallen,  welcher dem  Anwendungsbereich  des  Thüringer  Transpa-
renzgesetz (ThürTG) entzogen ist. 
Gemäß  § 2 gilt  das ThürTG für  öffentliche  Stellen  des  Landes  soweit  diese 
öffentlich-rechtliche  Verwaltungsaufgaben  wahrnehmen. In  der  Gesetzesbe-
gründung heißt es dazu: „Der Begriff der öffentlich-rechtlichen Aufgaben lehnt 
sich an § 1 Abs. 2 ThürVwVfG an und ste llt damit auf den Begriff der materi-
ellen Verwaltung ab. Da sich der Anwendungsbereich des Gesetzes somit auf 
reine Verwaltungstätigkeit bezieht, fallen öffentliche Stellen, die legislative, ju-
dikative oder gubernative Aufgaben sowie sonstige unabhängige T ätigkeiten 
wahrnehmen,  nur  hinsichtlich  ihrer  verwaltungsmäßigen  Handlungen  in  den 
Anwendungsbereich des Gesetzes.“

Ihr Antrag auf Zugang zu Informationen aus diesem gubernativen Aufgaben-
bereich wäre daher abzulehnen. Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie ihre Anfrage 
weiter aufrechterhalten. Sollte dies der Fall sein, werde ich Ihnen Ihren Antrag 
schriftlich bescheiden, vgl. § 10 Absatz 6 ThürTG.

Hinweis nach § 17 ThürTG:
Jeder, der sich in seinem Recht auf Informationszugang nach diesem Gesetz 
oder  dem  Thüringer  Umweltinformationsgesetz  verletzt  sieht,  kann sich  an 
den Thüringer Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit,
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Häßlerstraße 8, 99096 Erfurt wenden. Die Bestimmungen über den gerichtli-
chen Rechtsschutz bleiben unberührt.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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